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I.
An die
Rechnungsämter,
Kirchengemeindeämter,
Kirchengemeinden, die zur Kassen- und Rechnungsführung nicht einem Verwaltungsamt angeschlossen sind
im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Baden
Evangelische Tagungs- und Begegnungsstätte Beuggen e.V.,
Schloß Beuggen, 7888 Rheinfelden 9

Evangelische Begegnungsstätte Hohenwart e.V., Schönbornstr. 25,
7530 Pforzheim-Hohenwart

Diakonisches Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden, Vorholzstr. 3, 7500 Karlsruhe 1

Rechnungsprüfungsamt im Hause

Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle im Hause
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Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenversorgung
hier: Gewährung von Ausgleichsleistungen bei Eintritt des Versicherungsfalles an teilzeitbeschäf​tigte Mitarbeiter, die vor dem 01.04.1991 aufgrund nebenberuflicher Tätigkeit nicht in der zusätzli​chen Alters- und Hinterbliebenenversorgung versichert waren, soweit keine geringfügige Beschäfti​gung i.S. § 8 SGB IV ausgeübt wurde

Sehr geehrte Damen und Herren,

teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter unterlagen bis zur Ausweitung des Geltungsbereiches des BAT durch den 67. Änderungstarifvertrag mit Wirkung vom 01.04.1991 aufgrund tarifvertraglicher Rege​lung (Versorgungstarifvertrag) und den damit korrespondierenden Satzungsbestimmungen der Zusatzversorgungskassen nicht der Zusatzversicherungspflicht, wenn die arbeitsvertraglich vereinbarte durchschnittliche regelmäßige Wochenarbeitszeit nicht mindestens 18 Wochenstun​den betragen hat. Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil 3 AZR 173/92 vom 28.07.1992 festge​stellt, daß die Unterlassung der Versicherung der teilzeitbeschäftigten Mitarbeiter in der zusätzli​chen Alters- und Hinterbliebenenversorgung, die zum Verlust von Versorgungsanwartschaften geführt hat, den auch im Arbeitsrecht geltenden allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz ver​letzt hat und damit rechtswidrig war. Das beklagte Land wurde deshalb verpflichtet, die Klägerin durch Zahlung einer monatlichen Rente so zu stellen, als sei die Versicherung in der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung auch für die Zeiträume der Teilzeitbeschäftigung durchge​führt worden, wobei nicht entschieden wurde, ob Versorgungsleistungen auch für Zeiträume ver​langt werden können, während denen eine geringfügige Beschäftigung im Sinne des § 8 SGB IV ausgeübt wurde und damit keine Sozialversicherungspflicht bestand.

Das in diesem Rechtsstreit beklagte Land Niedersachsen hat gegen die Entscheidung des BAG Verfassungsbeschwerde eingelegt, über deren Zulässigkeit und Begründetheit noch nicht entschie​den wurde.

Soweit Mitarbeiter (ehemalige Mitarbeiter) unter Hinweis auf diese Entscheidung Antrag auf Gewäh​rung von Ausgleichsleistungen durch den (früheren) Arbeitgeber in Höhe des Betrages stellten, der ihnen an Versorgungsrente dadurch entgangen ist, daß die Zusatzversicherung bei der in Betracht kommenden Versorgungskasse während der Zeit der Ausübung einer nebenberufli​chen Tätigkeit nicht durchgeführt wurde, wird gebeten, den Antragstellern einen Zwischenbescheid nach anliegendem Muster zu erteilen.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage
1 Muster


II.
Nach Abgang im Umlauf bei:
6 Ro
6 Wg
6 Bi
2 Fe
2 Kb
2 Bc
7 Sü
7 Sb


III.
Fertige von dem gesamten Beschluß Durchschrift für die Unterlagen von 6 Ze.


IV.
Z.d.A.

(Dr. Winter)
Oberkirchenrat
Dienstliche Briefe bitten wir nicht mit persönlichen Anschriften zu versehen, sondern an den Evangelischen Oberkirchenrat zu richten.
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